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Erwägungen

E. 1
B._____ (Klägerin 1 und Berufungsbeklagte 1, fortan Klägerin 1) und A._____ (Beklagter
und Berufungskläger, fortan Beklagter) sind die unverheirate- ten Eltern der am tt.mm.2010
geborenen C._____ (Klägerin 2 und Berufungsbe- klagte 2, fortan Klägerin 2). Am 27.
August 2021 leitete die Klägerin 2 beim Frie- densrichteramt der Stadt Zürich, Kreise ...
und ..., ein Verfahren betreffend Abän-

- 5 - derung Unterhalt gegen den Beklagten ein (Urk. 5/1). Dieser bestritt die örtliche
Zuständigkeit des angerufenen Friedensrichteramtes und liess sich nicht auf die
Verhandlung vom 28. Oktober 2021 ein, woraufhin die Klagebewilligung erteilt wurde
(Urk. 5/1 S. 2). Am 4. November 2021 reichten die Klägerinnen 1 und 2 beim
Bezirksgericht Zürich (Vorinstanz) eine Klage auf Unterhalt und Regelung der
Kinderbelange gegen den Beklagten ein (Urk. 5/2). Zum Prozessverlauf vor Vorinstanz
sowie die Verfahren vor der KESB Ausserschwyz bzw. dem Verwal- tungsgericht des
Kantons Schwyz kann auf die vorinstanzlichen Erwägungen (Urk. 2 E. I) verwiesen
werden. Die Vorinstanz erliess am 21. Februar 2022 die eingangs wiedergegebene
Verfügung (Urk. 2).

E. 1.1
Die Vorinstanz bejahte ihre Zuständigkeit zur Beurteilung der eingereichten Klage auf
Unterhalt und Regelung der weiteren Kinderbelange. Dies begründete sie damit, dass sich
die Klägerin 1 in der Stadt Zürich angemeldet habe und seit dem 21. August 2021 in einer
Eigentumswohnung im ...-Quartier lebe. Die Kläge- rin 2 habe in den letzten Wochen
jeweils eine Woche bei der Klägerin 1 und in der nächsten Woche beim Beklagten gelebt.
Die Klägerin 2 besuche eine internatio- nale Schule in E._____/SZ. In der Woche, in
welcher sie bei der Klägerin 1 sei, führe sie ihr Schulweg vom ... [Quartier in Zürich] nach
E._____/SZ und nach Schulschluss wieder zurück. Es sei somit davon auszugehen, dass die
Klägerin- nen 1 und 2 tatsächlich in der Wohnung in der Stadt Zürich leben würden. Die
von der Klägerin 1 angeführten Gründe für eine Wohnsitzverlegung in die Stadt Zürich
seien durchaus plausibel. Es seien auch keine konkreten Anhaltspunkte dafür er- sichtlich,
dass die Klägerin 1 relativ schnell die Wohnung in der Stadt Zürich wie- der verlassen
würde. Es sei demnach davon auszugehen, dass die Klägerin 1 sich mit der Absicht
dauernden Verbleibens in der Stadt Zürich niedergelassen und somit hier Wohnsitz
begründet habe. Insoweit sei eine örtliche Zuständigkeit des Bezirksgerichts Zürich zur
Beurteilung der eingereichten Unterhaltsklage ge- geben (Urk. 2 E. II. 1). Die Einreichung
einer Unterhaltsklage beim Gericht führe

- 9 - zu einer Kompetenzattraktion für alle (auch bereits bei der KESB) anhängigen
Kinderbelange beim Gericht. Dies gelte umso mehr, als das Rechtsmittelverfah- ren vor



dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz mittlerweile (durch Nichtein- treten) erledigt
worden sei (Urk. 2 E. II. 3).

E. 1.2
Der Beklagte macht geltend, die Vorinstanz sei zu Unrecht zum Schluss ge- kommen, dass
plausible Gründe für die Wohnsitzverlegung vorliegen würden. Es sei lediglich ein Grund
ersichtlich und dieser sei rechtsmissbräuchlich (Urk. 1 Rz. 6): Die Wohnsitznahme in
Zürich und die Einreichung einer Klage auf Erhö- hung des Unterhalts sei nur deswegen
erfolgt, weil sich die Klägerin 1 vor den Behörden des Kantons Schwyz "unmöglich
gemacht" habe und deshalb dringlich eine Kompetenzattraktion durch eine neue, andere
Behörde habe erwirken müs- sen (Urk. 1 Rz. 7). Die Geschehnisse im Sommer 2021
würden zeigen, dass die Klägerin 1 frühestens nach der Kinderanhörung bei der KESB
Ausserschwyz am 14. Juni 2021 begonnen habe, sich "neu zu organisieren" (Urk. 1 Rz.
8–16). Vor dem 13. August 2021 habe die Klägerin 1 keine Absicht eines
Wohnsitzwechsels gehabt, da sie selbst sogar noch am 9. August 2021 in ihrer Rechtsschrift
ge- schrieben habe, dass das Kontaktverbot zum Beklagten erforderlich sei, weil die
Klägerin 2 direkt von zu Hause zur Schule müsse gehen können. Erst als das Ge- such um
Anordnung des Kontaktverbotes am 13. August 2021 abgewiesen wor- den sei, sei dieser
Plan ausgeheckt worden (Urk. 1 Rz. 7 und Rz. 16–18). Unver- ständlich sei, wie die
Vorinstanz von "plausiblen Gründen" für die Wohnsitzverle- gung sprechen könne (Urk. 1
Rz. 19).

E. 1.3
Weiter vertritt der Beklagte die Ansicht, dass die Unterhaltsklage überhaupt keinen Sinn
ergebe: Erstens sei der Unterhaltsvertrag von 2011 simuliert worden, weil die Klägerin 1
ihre finanziellen Verhältnisse (gemäss Bilanz Fr. 200.– Mio. bis Fr. 300.– Mio.) vor den
Behörden nicht habe offenlegen wollen. Somit bestehe mangels eines feststehenden
Unterhaltsanspruchs auch keine Basis für eine Un- terhaltserhöhung (Urk. 1 Rz. 7 und Rz.
22; Urk. 18 S. 3 und S. 6). Zweitens habe die Klägerin 1 im Strafverfahren selbst ausgesagt,
dass sie 2011 verbindlich mündlich auf Unterhaltszahlungen verzichtet habe (Urk. 1 Rz. 7
und Rz. 22; Urk. 18 S. 6). Drittens habe die Klägerin 1 nicht einmal Unterhalt für die
Vergan-

- 10 - genheit geltend gemacht, bevor sie eine Unterhaltserhöhung beantragt habe. Dies,
weil jenes auf dem Wege der Betreibung zu erfolgen hätte, was aber keine
Kompetenzattraktion in der Betreuungsregelung gebracht hätte (Urk. 1 Rz. 7 und Rz. 23 f.).
Viertens mache der Zeitpunkt keinen Sinn, eine Unterhaltserhöhung zu verlangen, weil jetzt
schon klar sei – nachdem die Behörden in Schwyz sowie das Bezirksgericht Zürich dies
angeordnet hätten –, dass die Klägerin 2 alternierend betreut würde und damit der
Betreuungsteil der Klägerin 1 auf jeden Fall abneh- men würde. Folglich sei bereits jetzt
klar, dass die Unterhaltsklage abgewiesen würde. Der Klägerin 1 sei es somit einzig darum
gegangen, eine Kompetenzat- traktion in Bezug auf die Betreuungsregelung zu erwirken
(Urk. 1 Rz. 7).

E. 1.4
Die Klägerinnen lassen dagegen ausführen, dass es entgegen den Ausfüh- rungen des
Beklagten zahlreiche plausible Gründe für die Wohnsitzverlegung nach Zürich gebe, mit
welchen sich der Beklagte in seiner Berufung nicht ausei- nandersetze. Es genüge nicht,
zusätzliche angeblich rechtsmissbräuchliche Gründe geltend zu machen, wenn daneben



unangefochten weitere, plausible Gründe für die Wohnsitzverlegung vorliegen würden. Es
liege kein offensichtlicher Rechtsmissbrauch vor, auch dann nicht, wenn als Nebeneffekt
des Umzugs die Zuständigkeit von Behörden und Gerichten in einem anderen Kanton
begründet werde (Urk. 16 Rz. 11 f. und Rz. 15–17). Die Klägerinnen hätten ihren
Lebensmit- telpunkt seit nunmehr bald einem Jahr und bis heute ausschliesslich in Zürich,
wo sie sich seit dem 21. August 2021 nachgewiesenermassen ununterbrochen auf- hielten
und sich wohl fühlten. Seit dem 16. Juni 2021 sei die Klägerin 2 kein einzi- ges Mal nach
F._____ zurückgekehrt, nie mehr hätten die Klägerinnen dort über- nachtet. Der weitere
Verlauf der Wohnsitzverlegung bis heute mache klar, dass es sich um einen auf Dauer
ausgelegten Umzug handle und die von den Kläge- rinnen vorgebrachten Gründe für die
Wohnsitzverlegung plausibel, zutreffend und wo immer möglich belegt seien (Urk. 16 Rz.
18). Die Klägerin 1 bestreitet zudem, auf Unterhalt verzichtet zu haben. Auf
Kinderunterhaltsbeiträge habe sie auch gar nicht rechtsgültig verzichten können (Urk. 16
Rz. 13 f.). Des Weiteren machen die Klägerinnen geltend, dass das Betreibungs- und
Abänderungsverfahren einen völlig anderen Zweck hätten. Es stehe der Klägerin 1 frei,
wann sie welche Ver- fahren gegen den Beklagten einleite. Die Betreibung sei erforderlich
geworden,

- 11 - weil der Beklagte seit Ende 2018 nach wie vor keine Anstalten mache, seiner Un-
terhaltspflicht endlich nachzukommen, auch nicht, nachdem er deswegen straf- rechtlich
belangt worden sei (Urk. 16 Rz. 30).

E. 1.5
Das Gericht tritt auf eine Klage ein, sofern die Prozessvoraussetzungen er- füllt sind. Zu
den Prozessvoraussetzungen gehören insbesondere die sachliche und örtliche Zuständigkeit
des Gerichts (Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b ZPO). Ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt
sind, prüft das Gericht von Amtes wegen (Art. 60 ZPO). Für selbständige Unterhaltsklagen
der Kinder gegen ihre Eltern ist das Gericht am Wohnsitz einer der Parteien zwingend
zuständig (Art. 26 ZPO). Art. 298b Abs. 3 ZGB, Art. 298d Abs. 3 ZGB und Art. 304 Abs. 2
ZPO sehen zu- dem vor, dass das Gericht, bei welchem eine Unterhaltsklage hängig
gemacht wird, auch für die Regelung der übrigen Kinderbelange zuständig wird. Das min-
derjährige Kind hat seinen Wohnsitz am Wohnsitz desjenigen Elternteils, unter dessen
Obhut es steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz (Art. 25 Abs. 1
ZGB). Der Wohnsitz einer erwachsenen Person befindet sich am Ort, an dem sie sich mit
der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB). Es müssen zwei
Merkmale (kumulativ) erfüllt sein: Ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein
subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt
es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren
Umstände objektiv schliessen lassen. Massgebend ist somit der Ort, wo sich der Mittelpunkt
der Lebensbeziehungen befindet (BGer 9C_295/2019 vom 18. Juni 2019, E. 2.2.1, m.w.H.).
Die nach aus- sen erkennbare Absicht muss auf einen dauernden Aufenthalt gerichtet sein.
Auch ein von vornherein bloss vorübergehender Aufenthalt kann einen Wohnsitz
begründen, wenn er auf eine bestimmte Dauer angelegt ist und der Lebensmittel- punkt
dorthin verlegt wird. Die Absicht, einen Ort später (aufgrund veränderter, nicht mit
Bestimmtheit vorauszusehender Umstände) wieder zu verlassen, schliesst eine
Wohnsitzbegründung nicht aus (BGE 143 II 233 E. 2.5.2 m.w.H.; BSK ZGB I-Staehelin,
Art. 23 N 7 m.w.H.).

E. 1.6



Nach Art. 2 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner
Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Abs. 1). Der offen-

- 12 - bare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz (Abs. 2). Das
Rechtsmissbrauchsverbot weist das Gericht an, besonderen Umständen des Ein- zelfalls
Rechnung zu tragen. Art. 2 Abs. 2 ZGB dient als korrigierender "Notbe- helf" für Fälle, in
denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen wür- de. Die Verwendung des
Begriffs "offenbar" im Gesetzestext macht deutlich, dass Rechtsmissbrauch nur mit
Zurückhaltung angenommen werden darf (BGer 5A_403/2019 vom 12. März 2020, E. 4.2,
m.w.H.).

E. 1.7
Die Klägerin 2 stand im Zeitpunkt der Klageeinleitung unter der alleinigen Obhut der
Klägerin 1 (vgl. Urk. 5/5/4), sodass sich der Wohnsitz der Klägerin 2 nach dem Wohnsitz
der Klägerin 1 bestimmt.

E. 1.8
Die Vorinstanz hielt fest, dass die von der Klägerin 1 angeführten Gründe für die
Wohnsitzverlegung durchaus plausibel seien. Damit meinte die Vorinstanz of- fensichtlich
die von den Klägerinnen in ihren Eingaben vom 15. Dezember 2021 (Urk. 5/28 Rz. 14–23
und Rz. 39) sowie vom 24. Januar 2022 (Urk. 5/48 Rz. 7 f.) vorgebrachten Gründe
(Bedrängung durch den Beklagten, Wohlbefinden in F._____, geschäftliche Aktivitäten,
Oberstufeneintritt der Klägerin 2). Mit diesen setzt sich der Beklagte in seiner
Berufungsschrift nicht ausreichend auseinander, sondern belässt es im Wesentlichen dabei,
die Geschehnisse im Sommer 2021 (Kinderanhörung, Schulabwesenheit, Mallorca,
Kontaktverbot) aufzuzeigen (Urk. 1 Rz. 8–19). Die genauen Motive der Klägerin 1 für die
Wohnsitzverlegung brauchen jedoch auch nicht weiter erörtert zu werden, denn selbst wenn
es zutref- fend wäre, dass sich die Klägerin 1 kurzerhand Mitte August 2021 dazu ent-
schlossen hätte, mit der Klägerin 2 nach Zürich umzuziehen, um sich der Gewalt der
Behörden des Kantons Schwyz zu entziehen, läge darin noch kein Rechts- missbrauch. Ein
solcher wäre allenfalls zu bejahen, wenn die Klägerinnen kurze Zeit nach der
Klageeinleitung wieder zurück nach F._____ gezogen wären oder sich weiterhin
hauptsächlich dort aufgehalten und damit nur vorgegeben hätten, in Zürich zu leben. Dies
ist jedoch unbestrittenermassen nicht geschehen. So blie- ben die vorinstanzlichen
Feststellungen, wonach die Klägerinnen tatsächlich in der Wohnung in der Stadt Zürich
leben würden und keine konkreten Anhaltspunk- te dafür ersichtlich seien, dass sie relativ
schnell die Wohnung in Zürich wieder

- 13 - verlassen wollten, vom Beklagten unbeanstandet. Daran ändert auch nichts, wenn die
Klägerin 2 – wie der Beklagte vorbringt (Urk. 18 S. 4) – hin und wieder nach schulischen
Anlässen in F._____ übernachten sollte. Folglich ist mit der Vo- rinstanz davon
auszugehen, dass sich die Klägerin 1 mit der Absicht dauernden Verbleibens in der Stadt
Zürich niedergelassen und dort ihren Wohnsitz begrün- det hat. Dementsprechend befindet
sich auch der Wohnsitz der Klägerin 2 in der Stadt Zürich, so dass die Unterhaltsklage dort
anhängig gemacht werden konnte.

E. 1.9
Auch die Vorbringen des Beklagten betreffend den simulierten Unterhalts- vertrag (Urk. 1
Rz. 7; Urk. 18 S. 3 f. und S. 6 f.) vermögen nicht zu überzeugen: Ob bereits ein



Unterhaltsvertrag besteht oder nicht, hat Einfluss darauf, ob die Voraussetzungen der
Abänderungsklage nach Art. 286 Abs. 2 ZGB erfüllt sein müssen oder nicht. Diese Frage
wird im Hauptsachenprozess zu beantworten sein. Für die vorliegend zu beurteilende
Zuständigkeitsfrage spielt dies jedoch keine Rolle. Denn selbst wenn der Unterhaltsvertrag
simuliert gewesen wäre und damit ungültig sein sollte, stünde es der Klägerin 1 jederzeit
frei, den Unterhalt für die Klägerin 2 in einem neuen Prozess regeln zu lassen, zumal auf
Kinderunter- halt nicht gültig verzichtet werden kann (vgl. BSK ZGB
I-Fountoulakis/Breitschmid, Art. 279 N 2 und N 4). Wenn die Klägerin 1 dies nun erst nach
dem Umzug nach Zürich tat, liegt darin kein rechtsmissbräuchliches Verhalten, da mit einer
Wohn- sitzverlegung häufig Veränderungen im Bedarf des Kindes verbunden sind, wel- che
eine Neureglung des Unterhalts notwendig machen kann.

E. 1.10
Ebenfalls unbehelflich ist der Einwand des Beklagten, die Klägerin 1 habe nicht einmal die
für die Vergangenheit geschuldeten Unterhaltsbeiträge mittels Betreibung eingefordert
(Urk. 1 Rz. 7 und Rz. 23 f.; Urk. 18 S. 7). Es liegt in der Entscheidungsfreiheit der Klägerin
1, bereits fällige Unterhaltsbeiträge vom Be- klagten einzufordern oder nicht. Im Verzicht
auf Eintreibung der Unterhaltsbeiträ- ge bei gleichzeitiger Einreichung einer Klage auf
Erhöhung der Unterhaltsbeiträge ist kein Rechtsmissbrauch zu erblicken.

E. 1.11
Zuletzt kann auch der Argumentation des Beklagten, wonach bereits jetzt klar sei, dass die
Unterhaltsklage abzuweisen sei, da die alternierende Obhut über die Klägerin 2 angeordnet
werde und der von ihm geschuldete Unterhaltsbei-

- 14 - trag sich deshalb reduzieren und sicherlich nicht erhöhen werde(Urk. 1 Rz. 7), nicht
gefolgt werden. Wie die Klägerin 2 künftig betreut und wie sich dies auf die
Unterhaltspflicht des Beklagten auswirken wird, wird nach Durchführung des or- dentlichen
Prozesses zu entscheiden sein. Von einer offensichtlichen Aussichts- losigkeit der
Unterhaltsklage kann im jetzigen Zeitpunkt keine Rede sein.

E. 1.12
Zusammengefasst kann der Klägerin 1 kein rechtsmissbräuchliches Verhal- ten
vorgeworfen werden, weil sie ihren Wohnsitz nach Zürich verlegte und die Klage auf
Abänderung der Unterhaltsbeiträge sowie Regelung der weiteren Kin- derbelange in Zürich
anhängig machte. Das Bezirksgericht Zürich ist somit sowohl zur Beurteilung der
Unterhaltsklage als auch für die Reglung der weiteren Kinder- belange zuständig.
Hauptantrag sowie Eventualantrag des Beklagten sind ent- sprechend abzuweisen. 2.
Fehlende Vertretungsbefugnis der Klägerin 1 infolge Interessenskollision

E. 2
Mit Eingabe vom 11. März 2022 (Urk. 1) erhob der Beklagte – im Sinne der unzutreffenden
vorinstanzlichen Rechtsmittelbelehrung (vgl. Urk. 2 S. 7) – recht- zeitig (vgl. Urk. 5/55/2)
Beschwerde gegen Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung vom 21. Februar 2022 mit den oben
aufgeführten Anträgen (Urk. 1 S. 2 f.), welche als Berufung entgegengenommen wurde
(vgl. Urk. 4 S. 2). Er macht geltend, dass das Bezirksgericht Zürich zur Beurteilung der
Klage örtlich nicht zuständig sei, insbesondere aufgrund offensichtlichen
Rechtsmissbrauchs. Als Subeventualan- trag stellt er sich auf den Standpunkt, dass auch
deshalb ein Nichteintreten zu er- folgen habe, weil die Klägerin 1 wegen fehlender



Vertretungsbefugnis infolge Inte- ressenskollision für die Klägerin 2 gar nicht legitimiert
gewesen sei, eine solche Klage einzureichen (Urk. 1).

E. 2.1
Die Vorinstanz verneinte einen bei der Klägerin 1 bestehenden Interessen- konflikt, der es
der Klägerin 1 verunmöglicht hätte, für die Klägerin 2 eine Unter- haltsklage zu erheben.
Sie erwog, eine Unterhaltsklage könne vom Elternteil, wel- cher die elterliche Sorge inne
habe, in eigenem Namen eingereicht werden. Der Umstand, dass der andere Elternteil im
Unterhaltsprozess die Gegenpartei sei, führe nicht ohne Weiteres zu einem
Interessenkonflikt im Sinne von Art. 306 Abs. 2 und 3 ZGB. Inwiefern die Einreichung der
Unterhaltsklage den Interessen der Klägerin 2 widersprechen sollte, sei nicht ersichtlich
(Urk. 2 E. II. 2).

E. 2.2
In seiner Berufungsschrift (Urk. 1 Rz. 29–39) gibt der Beklagte mit Ausnah- me der Rz.
35–37 seine bereits vor Vorinstanz in der Stellungnahme vom 23. Dezember 2021
gemachten Ausführungen nahezu identisch wieder (vgl. Urk. 5/41 Rz. 28–34). Damit setzt
er sich nicht mit den vorinstanzlichen Erwägun- gen auseinander. Auf die entsprechenden
Ausführungen ist deshalb nicht weiter einzugehen. Neu wird vorgebracht, dass die Klägerin
2 den Beklagten bereits vor einem Jahr darum gebeten habe, von der Klägerin 1
wegzukommen. Dies versu- che die Klägerin 1 nun mit allen Mitteln, inklusive der
Kompetenzattraktion auf- grund rechtsmissbräuchlicher Unterhaltsklage, zu verhindern.
Dies sei ein Inte-

- 15 - ressenskonflikt. Die Klägerin 2 habe zu keinem Zeitpunkt ein Verfahren irgendei- ner
Art gegen den Beklagten angestrebt, sondern explizit um seine Hilfe gebeten (Urk. 1 Rz. 36
f.).

E. 2.3
Die Klägerin 1 lässt ausführen, dass irrelevant sei, ob die manipulierte und
instrumentalisierte Klägerin 2 gegen den Beklagten eine Unterhaltsklage führen möchte
oder nicht, weil erstens nicht auf ihre Aussagen abgestellt werden könne und zweitens ein
minderjähriges Kind ohnehin nicht über die Einreichung oder Nichteinreichung von Klagen
zu entscheiden habe (Urk. 16 Rz. 13). Entgegen der Auffassung des Beklagten liege in
Unterhaltsfragen auch keine Interessenskollisi- on im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB vor,
wenn das Kind zu Obhuts- und Betreu- ungsfragen eine andere Meinung äussere als der
Elternteil, welcher die Festset- zung oder Erhöhung von Unterhaltsbeiträgen beantrage. Der
Beklagte scheine weiter zu übersehen, dass die Wünsche des Kindes lediglich eines von
mehreren Kriterien bei der Entscheidfindung sein könnten (Urk. 16 Rz. 13 und Rz. 35).

E. 2.4
Die vorinstanzlichen rechtlichen Ausführungen zu Art. 306 Abs. 2 und Abs. 3 ZGB sind
grundsätzlich zutreffend, auf diese kann verwiesen werden. Zu präzisie- ren ist, dass die
Vertretungsbefugnis des die Klage einleitenden Elternteils bei bestehender
Interessenskollision gemäss Art. 306 Abs. 3 ZGB zwar von Gesetzes wegen entfällt, dies
jedoch nicht bedeutet, dass die Klageeinleitung dadurch un- gültig würde und nicht auf die
Klage einzutreten wäre. Dies hätte nämlich zur Fol- ge, dass die Klage erneut durch eine zur
Vertretung befugte Person eingeleitet werden müsste. Eine solche zeitliche Verzögerung ist
nicht im Interesse des Kin- deswohls. Daher ist der weggefallenen Vertretungsbefugnis mit



der Bestellung ei- nes Beistandes nach Art. 308 ZGB bzw. einer Kindsvertretung nach Art.
299 ZPO zu begegnen und das Verfahren weiterzuführen bzw. auf die Klage einzutreten
(vgl. SJZ 116/2020 S. 250 ff., S. 251; vgl. auch OGer ZH LZ210014 vom 15.06.2021, E.
III. 4.5).

E. 2.5
Vorliegend bedeutet dies, dass selbst im Falle eines konkret bestehenden
Interessenskonflikts bei der Klägerin 1 dieser Mangel durch die von der Vor- instanz
geplante (vgl. Urk. 2 E. III) Bestellung einer Kindesvertretung für die Klä- gerin 2 nach Art.
299 ZPO geheilt werden könnte. Alsdann wird es die Aufgabe
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Die Klägerin 1 konnte die Unterhaltsklage daher gültig einleiten: diesbezüg- lich liegt kein
Grund für ein Nichteintreten vor. Folglich ist auch der Subeventu- alantrag des Beklagten
abzuweisen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Die Gerichtsgebühr für das
zweitinstanzliche Verfahren ist in Anwendung von § 2, § 5 Abs. 1, § 9 Abs. 2 sowie § 12
Abs. 1 und Abs. 2 GebV OG auf Fr. 4'000.– festzusetzen. Ausgangsgemäss sind die Kosten
des Berufungsverfah- rens dem Beklagten als unterliegender Partei aufzuerlegen (Art. 106
Abs. 1 ZPO). Die Kosten sind mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen
(Art. 111 Abs. 1 ZPO). 2. Den Klägerinnen 1 und 2 ist bei diesem Ausgang des Verfahrens
antrags- gemäss (Urk. 16 S. 2) eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 106 Abs. 1
ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). In Anwendung von § 2, § 5 Abs. 1, § 10 Abs. 1 lit. a,
§ 11 Abs. 1 sowie § 13 Abs. 1 und Abs. 2 AnwGebV ist diese auf Fr. 3'400.– zzgl. 7.7%
MwSt., mithin insgesamt auf gerundet Fr. 3'661.80 festzu- setzen. Es wird beschlossen: 1.
Die Berufung wird abgewiesen und Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung des Ein- zelgerichts
am Bezirksgericht Zürich, 8. Abteilung, vom 21. Februar 2022, bestätigt. 2. Die
zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 4'000.– festgesetzt. 3. Die Gerichtskosten
für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Beklag- ten auferlegt und mit seinem
Kostenvorschuss verrechnet. 4. Der Beklagte wird verpflichtet, den Klägerinnen 1 und 2 für
das zweitinstanz- liche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'661.80 zu bezahlen.

- 17 - 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Vorinstanz, je gegen
Empfangsschein. Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die
erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück. 6. Eine Beschwerde gegen diesen
Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim
Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form
einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des
Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne
von Art. 92 BGG. Es handelt sich um eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit. Die
Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Hinsichtlich des
Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG. Zürich, 18. August 2022 Obergericht des Kantons
Zürich I. Zivilkammer Die Gerichtsschreiberin: MLaw N. Paszehr versandt am: jo

E. 3
Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 5/1–61) wurden beigezogen. Mit Verfügung vom 14.
März 2022 wurde auf das ebenfalls mit Eingabe vom 11. März 2022 (Urk. 1 S. 2) gestellte
Gesuch des Beklagten um Erteilung der aufschiebenden Wirkung nicht eingetreten (Urk. 4).
Mit Eingabe vom 21. März 2022 ersuchten die Klägerinnen um vorzeitige Vollstreckung



der angefochtenen Dispositiv-Ziff. 1 des vorinstanzlichen Entscheids (Urk. 6). Mit
Verfügung vom 22. März 2022 wurde auf das Gesuch der Klägerinnen nicht eingetreten
(Urk. 9). Mit Verfügung vom 6. April 2022 wurde dem Beklagten Frist zur Leistung eines
Kostenvorschusses in Höhe von Fr. 4'000.– angesetzt (Urk. 10), welcher fristgerecht (vgl.
Urk. 11) einging. Mit Verfügung vom 5. Mai 2022 wurde den Klägerinnen Frist zur
Beantwortung der

- 6 - Berufung angesetzt (Urk. 12 Dispositiv-Ziff. 1). Gleichzeitig wurde Rechtsanwalt Dr.
iur. X1._____ aufgefordert, eine Vollmacht für das vorliegende Verfahren ein- zureichen
(Urk. 12 Dispositiv-Ziff. 2), welche am 19. Mai 2022 einging (Urk. 14; Urk. 14A) und den
Klägerinnen am 20. Mai 2022 zugestellt wurde (Prot. II S. 8; Urk. 15). Die
Berufungsantwort ging fristgerecht am 8. Juni 2022 mit den oben aufgeführten Anträgen
ein (Urk. 16) und wurde dem Beklagten mit Verfügung vom

E. 8
Juni 2022 (Urk. 17) zur Kenntnis gebracht. Die darauf folgende Stellungnahme des
Beklagten datiert vom 23. Juni 2022 (Urk. 18). Sie wurde den Klägerinnen am 24. Juni
2022 zugestellt (Prot. II S. 10; Urk. 21). Weitere Eingaben der Parteien folgten nicht. Das
Verfahren erweist sich als spruchreif. II. Prozessuale Vorbemerkungen 1. Allgemeines zur
Berufung

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


